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befinbltdjen Suft ber lugtritt ermöglicht ift. Setreffg einer
möglidjft fd^neßeit ©ntleerung ift eg rätlidö, feitlic^e horizon--
tale Ibzmeigungen font §aupiftrang bon größerer Sänge alg
brei Sietern zu permeiben itnb btefe ftetS mit ©efäüc nad)
leÇterem anporbnen. Sängere Ibzmeigungen in biefer Sidj*
tung finb ber größeren Sorficht wegen in möglicbfter Stäbe
beg Igauptftrangeg mit einem ©ntleerungglfabn p berfeljen.
lüe horizontal liegenben Söhre müffen in Ibftänben oon
50—60 cm mittelft 3to^r^a£en befeftigt merben, bamit nir*
genbg Sobrfenfungen ober SöafferfädEe entfielen fönnen; für
aufmärtg führenbe Sobre genügt bie SSefeftigung in Ibftänben
öon 1,5—1,75 cm.

Sei oorfommenben Sefhäbigungen an ber Sobrleitung,
einem fèabnbefeft 2c. fdjfibt man fid) burd) fofortigeg Schliefen
beg jpauptabfteEljabneg por Ueberfdjmemmungen. Säfet ficb
bieg nidbt ermöglichen, fo fann man ficb baburd) helfen, bafs

man fämtlicbe 3opfbäl)ne laufen läfjt unb fo bag SBaffer in
bag Ibflufjrobr gelangt; gleichseitig brücft man bidjt öor bem

Soljrbefeft bag Sobr platt pfammen.
Ilm nicht geuügenb marm liegenbe Sobre bei ftrenger

Sälte oor bem ©infrieren zu fdpfcen, umwidelt man biefe

mit Silz* ober dudjftreifen ; nod) bcffer ift eg, biefelben mit
einer leichten, abnehmbaren £>oIper!leibung ju umgeben unb
ben 3wif<henraum mit märmenben Stoffen augpfüüen.

dimenfionen ber Seitnngen. die 2Beite beg

jnr 3uleitung (©auptfirang) zu bermenbenben Sobreg richtet
ficb nacb ber Sänge unb nach ber 3obl ber anzubringenben
Sluglaufbäbne. Seträgt z- 33. bie Sänge einer 3uleitung
toeniger als 30 m, fo foil bie SÜSeite berfelben betragen bei

1- 5 St. 10-20mm weiten luglaufbäbnen nicht unter 15mm
5-20 „ 10-20 „ „ 25 „

20-40 „ 10-20 „ „ „ „ „ 30 „
40-60 „ 10-20 „ „ „ „ „ 40 „

Sei 3uleitungen bon über 30 m Sänge foE beren SOBeite

nicht unter 40 mm betragen, fjür bie abzuzmeigenben Seit=

ungen nad) ben einzelnen Sermeabunggfteüen finb folgenbe
Sobrmeiten mafzgebenb:

für einen Slüdjenauglauf 13 mm
„ doilette* „ 13 „
„ ©lofet* „ 20 „

„ „ Sabeeinrid)tung 20 „
Sei ber Inlage bon Seuer*, Sprenge, ©artenbäbnen 2C.

fommen fomchl Sieberfcbraub* alg auch Sentilbäbne zur Ser*
tuenbung; biefelben finb gewöhnlich an ihrem luglauf mit
©eminbe für eine Sd)laucböerfchraubung ober mit einem fo*
genannten Sajonettoerfdjlufj oerfeben. SBenn biefe §äbne
in ber ©rbe liegen, fo ift neben bem big an bie Oberfläche
fübretiben Steigrohr eine Scblüffelftange bon gleicher Sänge

anzubringen, welche burd) eine gujjeiferne tpahnfappe oerbecEt

wirb. Sei ber ©ntnabme oon EBaffer wirb ber eigentliche

Schlüffel auf bag fantige obere ©nbe biefer Scblüffelftange
aufgefegt unb burdj beren Umbrebung mit bem Schlüffel bie

Deffnung beg f&abneg bewirft. Sei bem lufzieben ber

®ummifchläud)e auf bie Scblaucbberfcbraubungen merben erftere

burd) mehrmalige llmwicfelunger. mit weichem Supferbrabt
auf ben Serfdjraubungen befeftigt, wobei eg fid) empfiehlt,
bie drabtenben zu oerlöten.

Ibflufeleitungen. diejenigen Seitungen, Welche

beftimmt finb, bag überfdjüffige, oerbrauchte ober berunreinigte
SBaffer abzuführen, bezeichnet man im aEgemeinen mit 2lb=

ftufeleitungen. Se nach hem Ouantum unb ber Irt ber ab*
Zuführenben SQSäffer merben zu biefen Seitungen entweber
gufceiferne, ©hamotte-, am meiften aber bei tgaugleitungen
SIeirobre berweubet. die SZÖeite biefer, in ber Söanbung be*

beutenb fdjmächeren alg bie drudrobre, beträgt in ber Segel
40 unb 50 mm. diefe Sobre laffen ficb ïehr leicht ber*
legen unb bei einer etwaigen SSerftopfung beguem unb gut
reinigen. SJtan fdjneibet zu biefem 3®ed einfach ein Sodj
in bag Sobr, weldjeg man fpäter mieber Perlötet. Sei ber

Serbinbung biefer Sobre wirb bag eine ©nbe leicht aufge*

trieben, bag anbere etwa 2—3 cm in bagfelbe eingeführt
unb bie SSerbinbuuggfteEe oerftttet, mehr zu empfehlen ift
jeboch bie Serlötung berfelben. die Siegungen an biefen
Sohren laffen fidj ebenfaEg febr leicht augfübren. Sian füEt
Zu biefem 3®ed bag Sobr boE Sanb, berftopft beibe Oeff*
nungen unb gibt bemfelbeu langfam bie gewünfchte Sorm.
gaconftücfe werben gewöhnlich äug gewalztem Slei burdj
3ufammenlöten bergefteEt. Ibzmeignngen werben fchräg ab*

gefchnitten, au bie Sobrrunbung angepaßt, leicht umgebörbelt
unb angelötet. Seim durchführen biefer Söhre burd) deden,
©emölbe 2C. ift eg febr notmenbig, biefe mit einer Schub*
büEe bon Siech Z" umgeben, fo wie eg fidj überhaupt em*

pfiehlt, biefe Sleiabflufjroljre burd) eine leicht abnehmbare
jpolzumfieibung gegen äufjere Sefdjäbigungen zu fd)ü|en. 3uc
Sefeftigung merben fogenanute Sletrobrbafen, welche breiter
unb bünner alg anbere Soljrbafen in ber Siegung gehalten
finb, bermenbet. Um beim Sefeftigen ©inbrüde beg Sobreg
Zu öermeiben, legt man unter jeben §abn einen gerunbeten
Streifen Siech-

die bei föaugleitungen am meiften öorfommenben Ipparate
Zur lufnaljme beg abzuleitenben SBafferg befteben in Südjen*
auggufjbeden, Seffent: ögen, SBafchbeden, fßiffoirbeden, Sabe*

einridjtungen, ©lofetg 2C. llg Sfüdjenauggufjbeden unb ©offen*
tröge merben gewöhnlich gujjeiferne, bathrunbe, mit einer

höheren Südmanb uerfehene, oerwenbet, biefelben finb in*
menbig emoiEiert unb hüben entweber ein angegoffeneg ober

abnebmbctreg Sieb am luglauf, die mit einem befonberen
©erudjöerfcbluf) oerfehenen luggufcbeden ftnb aEen anberen

Sonftruftionen, wegen ihrer ©infachheit unb ber baburd) be*

ltagten Sauberfeit in ber Sebanblung, borzuziehen. diefe
Seden merben gewöhnlich in einer entfpredjenben ©ntfernung
unter bem luglaufbabu, weihe bag Unterfefcen eineg ©imerg
ober ®efdjing geftattet, mittelft Schrauben unb dübeln an
ber SGßanb befeftigt. Ilm bie übelriedjenben lugbünftungen
ber Sbflufjanlage aug ben bewohnten Säumen fernzuhalten,
empfiehlt eg fidj, unter jebem luggufjbeden einen Stßaffer*

berfdjlufe anzubringen, ©emöijntidj bermenbet man bazu

Zweimal furz hinter einanber gebogene Sleirobre, drapg ge*

nannt, welche am unteren Sogen mit einer ©ntteerunggfdjraube
oerfeben unb bicht unter ber lugtritiftefle bcg Sedeng anzu*
bringen ftnb. Sei biefem Ipparat foE ber Ueberftanb beg

SBafferg über bie Serfdjlufjfante menigfteng 25—30 mm
betragen. Inhere ®erudjöerfd)tüffe, z. S. ©lodenberfhlüffe,
Snierohre 2C, finb für berartige luggüffe weniger geeignet,
weil biefe bag Infammein bon Schlamm nicht augfdjliejzen.
Sßafch* unb S'ffoirbeden bon ®ufeeifen, fßorzeEan 2C. finb
in fehr berfchiebenen formen unb Ittorbnnngen im ®ebrauch
unb werben in ber &auptfad)e in ber borftehenb angegebenen
SSeife beljanbelt. ©benfo fommen bei ber Inlage ber ©lofetg
unb ber Sabeeinrid)tungen zahlreiche Spfteme zur Inmenbung,
beren Sefpredjung hier ZU weit führen würbe.

(lug „Sd)Iofferfalenber 1895".)

5>ie ^reftfpuiibfalirifatton ita^ aracrifanij^cw
Sutern.

Sor ungefähr 10 Sahren famen bon Imerifa gafjfpunbe
nach deutfhlanb, welche oon ben amerifanifhen ©ïportenren
alg gepreßte bezeichnet mürben, diefe Spunbe fonnten nur
in ber Söeife gemacht weröen, bafe man in ber §öbe beg z«
fertigenben Spunbeg ©plinber herfteBte unb biefe ©plinber
mittelft treffen in Sîatrihen trieb, welche ber Spunbform
entfprechenb waren, der Sonug wirb alfo bei biefen Spunben
in ber Sßeife bergefteEt, bafe bag fDîaterial zufammengeprefet
wirb.

der grofee Sorteil bei biefen Spunben ift nun folgenber.
SBirb ber geprefete Spunb ing fjafe getrieben unb bie fÇlûfftg*
feit tritt heran, fo hohen natürlich) bie am Äonug zufammen»
gepreßten igolzteile bag Seftreben, ftch fofort wieber augzu®

behuen unb man erzielt baburch einen unbebingt bidhten
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befindlichen Luft der Austritt ermöglicht ist. Betreffs einer
möglichst schnellen Entleerung ist es rätlich, seitliche horizon--
tale Abzweigungen vom Hauptstrang von größerer Länge als
drei Metern zu vermeiden und diese stets mit Gefälle nach
letzterem anzuordnen. Längere Abzweigungen in dieser Rich-
tung sind der größeren Vorsicht wegen in möglichster Nähe
des Hauptstranges mit einem Entleerungshahn zu versehen.
Alle horizontal liegenden Rohre müssen in Abständen von
5V—KV om mittelst Rohrhaken befestigt werden, damit nir-
gends Rohrsenkungen oder Wassersäcke entstehen können; für
aufwärts führende Rohre genügt die Befestigung in Abständen
von 1,5—1,75 LlQ.

Bei vorkommenden Beschädigungen an der Rohrleitung,
xinem Hahndefekt zc. schützt man sich durch sofortiges Schließen
des Hauptabstellhahnes vor Ueberschwemmungen. Läßt sich

dies nicht ermöglichen, so kann man sich dadurch helfen, daß

man sämtliche Zopfhähne laufen läßt und so das Wasser in
das Abflußrohr gelangt; gleichzeitig drückt man dicht vor dem

Rohrdefekt das Rohr platt zusammen.
Um nicht genügend warm liegende Rohre bei strenger

Kälte vor dem Einfrieren zu schützen, umwickelt man diese

mit Filz- oder Tuchstreifen; noch besser ist es, dieselben mit
einer leichten, abnehmbaren Holzverkleidung zu umgeben und
den Zwischenraum mit wärmenden Stoffen auszufüllen.

Dimensionen der Leitungen. Die Weite des

zur Zuleitung (Hauptstrang) zu verwendenden Rohres richtet
sich nach der Länge und nach der Zahl der anzubringenden
Auslaufhähne. Beträgt z. B. die Länge einer Zuleitung
weniger als 3V m, so soll die Weite derselben betragen bei

1- 5 St. 10-20mm weiten Anslaufhähnen nicht unter 15min
5-20 „ 10-20 „ „ 25 „

20-40 „ 10-20 „ 30 „
40-60 10-20 „ „ 40 „

Bei Zuleitungen von über 30 m Länge soll deren Weite
nicht unter 40 mm betragen. Für die abzuzweigenden Leit-
ungen nach den einzelnen Verwendungsstellen sind folgende
Rohrweiten maßgebend:

für einen Küchenauslauf 13 mm
„ Toilette- „ 13 „
„ Closet- „ 20 „

„ „ Ladeeinrichtung 20 „
Bei der Anlage von Feuer-, Spreng-, Gartenhähnenzc.

kommen sowohl Niederschraub- als auch Ventilhähne zur Ver-
Wendung; dieselben sind gewöhnlich an ihrem Auslauf mit
Gewinde für eine Schlauchverschraubung oder mit einem so-

genannten Bajonettverschluß versehen. Wenn diese Hähne
in der Erde liegen, so ist neben dem bis an die Oberfläche
führenden Steigrohr eine Schlüsselstange von gleicher Länge
anzubringen, welche durch eine gußeiserne Hahnkappe verdeckt

wird. Bei der Entnahme von Wasser wird der eigentliche
Schlüssel auf das kantige obere Ende dieser Schlüsselstange
aufgesetzt und durch deren Umdrehung mit dem Schlüssel die

Oeffnung des Hahnes bewirkt. Bei dem Aufziehen der

Gummischläuche auf die Schlauchverschraubungen werden erstere

durch mehrmalige Umwicklungen mit weichem Kupferdraht
auf den Verschraubungen befestigt, wobei es sich empfiehlt,
die Drahtenden zu verlöten.

Abflußleitungen. Diejenigen Leitungen, welche
bestimmt sind, das überschüssige, verbrauchte oder verunreinigte
Wasser abzuführen, bezeichnet man im allgemeinen mit Ab-
flußleitungen. Je nach dem Quantum und der Art der ab-
zuführenden Wässer werden zu diesen Leitungen entweder
gußeiserne, Chamotte-, am meisten aber bei Hausleitungen
Bleirohre verwendet. Die Weite dieser, in der Wandung be-
deutend schwächeren als die Druckrohre, beträgt in der Regel
40 und 50 mm. Diese Rohre lassen sich sehr leicht ver-
legen und bei einer etwaigen Verstopfung bequem und gut
reinigen. Man schneidet zu diesem Zweck einfach ein Loch
in das Rohr, welches man später wieder verlötet. Bei der

Verbindung dieser Rohre wird das eine Ende leicht aufge-

trieben, das andere etwa 2—3 om in dasselbe eingeführt
und die Verbindungsstelle verkittet, mehr zu empfehlen ist
jedoch die Verlötung derselben. Die Biegungen an diesen

Rohren lassen sich ebenfalls sehr leicht ausführen. Man füllt
zu diesem Zweck das Rohr voll Sand, verstopft beide Oeff-
nungen und gibt demselben langsam die gewünschte Form.
Faoonstücke werden gewöhnlich aus gewalztem Blei durch

Zusammenlöten hergestellt. Abzweigungen werden schräg ab-
geschnitten, an die Rohrrundung angepaßt, leicht umgebördelt
und angelötet. Beim Durchführen dieser Rohre durch Decken,
Gewölbe zc. ist es sehr notwendig, diese mit einer Schutz-
hülle von Blech zu umgeben, so wie es sich überhaupt em-

pfiehlt, diese Bleiabflußrohre durch eine leicht abnehmbare
Holzumkleidung gegen äußere Beschädigungen zu schützen. Zur
Befestigung werden sogenannte Bleirohrhaken, welche breiter
und dünner als andere Rohrhaken in der Biegung gehalten
sind, verwendet. Um beim Befestigen Eindrücke des Rohres
zu vermeiden, legt man unter jeden Hahn einen gerundeten
Streifen Blech.

Die bei Hausleitungen am meisten vorkommenden Apparate

zur Aufnahme des abzuleitenden Wassers bestehen in Küchen-
ausgußbecken, Gossent:ögen, Waschbecken, Pissoirbecken, Bade-
einrichtungen, Closets zc. Als Küchenausgußbecken und Gossen-

tröge werden gewöhnlich gußeiserne, halbrunde, mit einer

höheren Rückwand versehene, verwendet, dieselben sind in--

wendig emailliert und haben entweder ein angegossenes oder

abnehmbares Sieb am Auslauf. Die mit einem besonderen

Geruchverschluß versehenen Ausgußbecken find allen anderen

Konstruktionen, wegen ihrer Einfachheit und der dadurch be-

kragten Sauberkeit in der Behandlung, vorzuziehen. Diese
Becken werden gewöhnlich in einer entsprechenden Entfernung
unter dem Auslaufhahn, welche das Untersetzen eines Eimers
oder Geschirrs gestattet, mittelst Schrauben und Dübeln an
der Wand befestigt. Um die übelriechenden Ausdünstungen
der Abflußanlage aus den bewohnten Räumen fernzuhalten,
empfiehlt es sich, unter jedem Ausgußbecken einen Wasser-
Verschluß anzubringen. Gewöhnlich verwendet man dazu

zweimal kurz hinter einander gebogene Bleirohre, Traps ge-

nannt, welche am unteren Bogen mit einer Entleerungsschraube
versehen und dicht unter der Auslriltstelle des Beckens anzu-
bringen find. Bei diesem Apparat soll der Ueberstand des

Wassers über die Verschlußkante wenigstens 25—30 mm
betragen. Andere Geruchverschlüsse, z. B. Glockenverschlüsse,

Knierohre zc, sind für derartige Ausgüsse weniger geeignet,
weil diese das Ansammeln von Schlamm nicht ausschließen.
Wasch- und Pissoirbecken von Gußeisen, Porzellan zc. sind

in sehr verschiedenen Formen und Anordnungen im Gebrauch
und werden in der Hauptsache in der vorstehend angegebenen

Weise behandelt. Ebenso kommen bei der Anlage der Closets
und der Badeeinrichtungen zahlreiche Systeme zur Anwendung,
deren Besprechung hier zu weit führen würde.

(Aus „Schlosserkalender 1895".)

Die Preßspundfabrikation nach amerikanischem
System.

Vor ungefähr 10 Jahren kamen von Amerika Faßspunde
nach Deutschland, welche von den amerikanischen Exporteuren
als gepreßte bezeichnet wurden. Diese Spunde konnten nur
in der Weise gemacht werden, daß man in der Höhe des zu
fertigenden Spundes Cylinder herstellte und diese Cylinder
mittelst Pressen in Matritzen trieb, welche der Spundform
entsprechend waren. Der Konus wird also bei diesen Spunden
in der Weise hergestellt, daß das Material zusammengepreßt
wird.

Der große Vorteil bei diesen Spunden ist nun folgender.
Wird der gepreßte Spund ins Faß getrieben und die Flüssig-
keit tritt heran, so haben natürlich die am Konus zusammen-
gepreßten Holzteile das Bestreben, sich sofort wieder auszu-
dehnen und man erzielt dadurch einen unbedingt dichten
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Berfchlufe. ERamentlicf) haben fid) btefc ©punbe bei Brauereien
aufjerorbentliih gut eingeführt, weil bei bern ausgezeichneten
Sichthalten ber ©puuoe ein Kohlenfäurenerluft ganz un=

möglich ift.
aSiele 3ahre h'nburch würben biefe ©punbe in grofeen

Quantitäten nur bon Amerifa bepgen, in ben legten Saljren
jebodj bat bie beutfdje Snbuftrie amh gute ©inricfjtungen

pr ©erfteEung berartiger ©punbe gefcpaffen unb fängt bie

gabrifation ber Sßrefefpunbe an, einen reibt erfreulieben
Auffcpwung p nehmen.

Sie pr gabrifation erforberlichen ©inrichtungen finb
nicht teuer. Sie ERafdjinen arbeiten faft ganz antomatifch
unb ift beren Bebienung eine febr einfache unb billige. Sie
ßeiftungSfähigfeit einer folchen (Einrichtung ift per Sag bei

pbnftünbiger Arbeitszeit 10,000 ©tücf ©punbe, bei einge«
richteten Seuten läßt fich jeboib bie Seiftun ggfäljigfeit bis
auf 15,000 per Sag fteigern.

3ur ©erfteEung biefer ©punbe finb befonberS »eiche
Saubpolpr »ie Sinbe, Rappel, Afpe unb ©rle geeignet unb
»o berartige ©ölpr preiswert p haben finb, ift bie $refj*
fpnnbfabrifation ein recht lohnenber 3nbuftriez»etg. ERa«

mentlich für ©ägewerfe nnb anbere ©olzbearbeitungSfabrifen,
»eiche fchon eine Kraftanlage beftßen unb fihließlicp auch

AbfaEfjölpr Berarbeiten fönnen, ift bie fjkefefpunbfabrifation
als ERebeninbuftrte recht empfehlenswert. A. P.

SerôanbêhJefen.
Slargauifiher ©emerbeDerbanb. Sie auf Borlehen <Sonn«

tag in ber Krone in Senjburg angefeße Berfammlung Bon
©anbwerf« unb (Setterbetreibenben ttnrbe Bon 70 ERann
aus atten (Segenben beS BejirfS befmht. ©err SRpthner,

©eilermeifter Bon Aarau als Referent, bewies in auSge«

piepnerem Vortrage bie SRotWenbigfeit ber ©rünbung eines
fantonalen ©ewerbeBerbanbeS. Sie in leßter geit »ie plje
auS bem Boben ge»aihfenen EReifterfacfiBereine ftehen ohne
biefen Berbanb fo Berein§elt ba, bah f» ohne ©infiuß auf
bie gefehgebenben Bebörben bleiben müffen. AnberS fei eS

»eun bie EReifter in einem einzigen großen Berbanbe auf«
treten unb in fantonalen nnb eibgenöffifchen Angelegenheiten
ihre ©timmen abgeben, namentlich ®enn e§ fich um ©efefce
unb Berorbnungim hanbelt bie in Beratung liegen ober Bon
benen man eine ilmgeftaltung wünfiht nnb bie fpegied baS

©ewerbe unb ben ©anbwerterftanb betreffen.
AIS Arbeitsprogramm für ben p grünbenben Berbanb

fteHt er auf:
1. Schaffung eines fantonalen ©ewerbegefeßeS.
2. Siegelung ber SehrlingSfrage in Bepg auf SSefuch

ber ©anbwerfer« ober gortbilbnngSfchnle unb bie

SeprlingSprüfungen.
3. Umgeftaltung beS BolfSfdjulunierridjtS im ©inne bef-

feren AnfcpIuffeS beSfelben an bie gorberungen beS

praftifchen SebenS.
4. ©infüpntng Bon gewerbl. ©chiebSgerichten.
5. SRegelnng beS ©aufterwefenS im ©inne ber Befcpränfung

beSfelben.
6. Siegelung beS ©ubmiffionSmefenS.
7. Beratung unb Stellungnahme beim Kranfen« unb

llnfaEberficherungSgefefc.
ERacp Anhörung beS SReferateS befcploß bie Berfammlung

fich als BejtrfSfeftion beS aarg. ©etterbeberbanbeS p
fonftitnieren unb wählte als proBiforifdpn Borftanb bie

©erren SR. ©ächler, ©djreinermeifter, Senjburg, gurter,
geilenhauer, fRieberleng, 3o6rift, 3immermeifter, ©enbfcpifon,
©ehrig, ©ipreinermeifter, AmmerSWht, ©eeberger, EBagner«

meifter, Dthmarfingen, fRinifer, ERecpanifer, ERupperSwpl,

Stenolb, ©chinbelmacher, ©taufen, EReier, ©chneibermeifter,
Sintifon unb ®loor, ©epreinermeifter, SRetterSwpI.

51 ERann erflärten burdj llnterfchrift ihren beitritt pm
Berbanbe. Anmelbungen in benfelben nehmen bie BorftanbS«
mitglfeber gerne entgegen.

3um ©chluffe ergreift baS EBort ©r. gügliftaEer, ©teil«
Bertreter beS SirefîorS beS fantonalen ©eroerbemufeumS.
@r gibt AuSfunft über baS, »aS bie Anftalt bem ©anb«
»erfer fein »iE unb fein fann, als Berater unb Beleprer.
ERamentlicp macht er auf bie reichhaltige Bibliotpef beS

ERufeumS, bie baS Befte an Segnungen unb gaepfepriften
für bie einzelnen ©ewerbe befipe, »aS in biefer 93egie£)ung

erhältlich fei, anfmerffam. SiefeS ERaterial ftepe p seit«

»eifer Benüpung unentgeltlich pr Berfügung. ©ine Anppl
Kataloge beS ©ewerbemufenmS würben gegen llnterfchrift
abgegeben unb fönnen folcpe ftetS bepgen werben.

Sopnlämpfe. 3n Bafel hat bie ßohnfommiffion ber

Brauer unb Küfer mit ben Bierbrauereibefißern unb Siref«
toren ber Aftienbrauereien über gorberungen ber Arbeiter
unterhunbelt unb ift p einem befriebigenben fRefultat gelangt,
welches bie BrauerBerfaramlung einftimmig genehmigte. Sie
neue ArbeitSorbnung entfpricht berjenigen Bon 3örith, welche
ben Serhanblungen jn ©rnnbe lag. Saut llebereinfunft be«

fteht nun ber lOftünbige Arbeitstag, gerner würbe, ben

Arbeitern ber 1. ERai freigegeben, ein ERinimallohn oon 60
granfen in 12 Arbeitstagen pgebiEigt, baS ©ratisbier per
Sag auf fechS Siter feftgefeht unb bie 3af)iung ber lieber«
ftunbeu auf 60 ©ts. normiert. Ste übrigen ©trettpunfte
finb mehr untergeorbneter Eiatur, fo bie Seftimmung, bah
an ©onntagen hö<hfteuS währenb brei ©tunben gearbeitet
unb bie ERietjinSforberung per ERonat auf gr. 10 fixiert
werben foE. Eloch unerlebigt ift bie grage beS Arbeits«
nadjweifeS unb ber ©rridjtung eines ©chiebSgerichtS. ©ämt«
liehe seh« Brauereien haben biefe Beftimmungen angenommen,
fo baß nun eine einheitliche ArbeitSorbnung in Kraft treten
fann. ERit ben bafellanbfchaftlichen Brauereien in Dberwil,
SReinadj, AEfchWil unb ©elterfinben, fowie mit ben ERälpreien
in Bafel werben auf ©runb ber getroffenen llebereinfunft
noch feparate llebereinfommen abgefchloffen werben.

Su 3hrich hat ber gadjBerein ber ©chmiebe« unb SSagner«-
gehilfeu leßthin eine Berfammlung oeranftaltet, bie Bon gegen
60 ERann befucht war. 3n einem längern Eleferat fpraih
ERertenS über „tlnfere gorberungen unb ihre Begrünbung".
@r berfoöht bie Berechtigung ber Bon ber Arbeiterfihaft im
legten 3ahre aufgefteEten gorberungen: lOftünbige Arbeits«
gelt, ERinimallohn Bon 40 Elp. für bie ©tunbe unb greiljeit
beS ©efeüen, Koft unb SogiS beim EReifter p nehmen ober

nicht. Elach einer wenig belebten SiSfuffton befchlofe bie

Berfammlung mit 37 gegen 2 ©timmen, mit jenen gor«
berungen auch iu biefem grühjahr wieber in eine Sohnbe«

ttegnng einptreten.

ßleftrotc^ni^c 9îu«bî^au.
Sie AïtiengefeEf^ûft beê ©leïtrijitâtëwerïeS EBhnau

ift jeßt befinitio fonftituiert. Aftien« unb Qbligationenfapital
betragen je 1 Ys ERiEionen granfen. Ser BerwaltungSrat
würbe befteEt ans ben ©©. : Banfier ©arafin, ERationatrat
Bangerter, Banfier SRichter unb Dber-3ugenieur Breul.

©leftrifihe JBentilatoren. Sie Bentilation beS großen
©aaleS ber neuen SonhaEe 3ürtch wirb mitteilt eleftrifchen Ben«
tilatoren erfolgen.

Sie ©leïtriâUâtêgefeflf^aft E3ûben in Baben hat ihren
BerwaltungSrat wie folgt befteEt: S. Sh- Sßfifter in Baben,
Bräfibent; EBalter Boberi in Baben, Bippräfibent; ©mil
Balbinger in Baben; 3ob- ®eber, Bierbrauer, in Baben;
®. Anner, ©tabtrat, in Baben; ERob. ERofer, ©tabtrat, in
Baben; ©. Sßfifter, ©tabtammann, in Baben.

$erfd)te&eite0.

t ©mil Söorbach, ERöbelfobrifant itt EMIen ift am
23. gebruar, erft 43 3ahre alt, nach längerem Seiben ge»

ftorben.
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Verschluß. Namentlich haben sich diese Spunde bei Brauereien
außerordentlich gut eingeführt, weil bei dem ausgezeichneten
Dichthalten der Spuuoe ein Kohlensäureverlust ganz un-
möglich ist.

Viele Jahre hindurch wurden diese Spunde in großen
Quantitäten nur von Amerika bezogen, in den letzten Jahren
jedoch hat die deutsche Industrie auch gute Einrichtungen
zur Herstellung derartiger Spunde geschaffen und fängt die

Fabrikation der Preßspunde an, einen recht erfreulichen
Aufschwung zu nehmen.

Die zur Fabrikation erforderlichen Einrichtungen sind

nicht teuer. Die Maschinen arbeiten fast ganz automatisch
und ist deren Bedienung eine sehr einfache und billige. Die
Leistungsfähigkeit einer solchen Einrichtung ist per Tag bei
zehnstündiger Arbeitszeit 10,000 Stück Spunde, bei einge-
richteten Leuten läßt sich jedoch die Leistungsfähigkeit bis
auf 15,000 per Tag steigern.

Zur Herstellung dieser Spunde sind besonders weiche
Laubhölzer wie Linde, Pappel, Aspe und Erle geeignet und
wo derartige Hölzer preiswert zu haben sind, ist die Preß-
spundfabrikation ein recht lohnender Industriezweig. Na-
mentlich für Sägewerke und andere Holzbearbeitungsfabriken,
welche schon eine Kraftanlage besitzen und schließlich auch

Abfallhölzer verarbeiten können, ist die Preßspundfabrikation
als Nebenindustrie recht empfehlenswert.

Verbandswesen.
Aargauischer Gewerbeverband. Die auf vorletzen Sonn-

tag in der Krone in Lenzburg angesetze Versammlung von
Handwerk- und Gewerbetreibenden wurde von 70 Mann
aus allen Gegenden des Bezirks besucht. Herr Rychner,
Seilermeister von Aarau als Referent, bewies in ausge-
zeichnerem Vortrage die Notwendigkeit der Gründung eines
kantonalen Gewerbeverbandes. Die in letzter Zeit wie Pilze
aus dem Boden gewachsenen Meisterfachvereine stehen ohne
diesen Verband so vereinzelt da, daß sie ohne Einfluß auf
die gesetzgebenden Behörden bleiben müssen. Anders sei es

wenn die Meister in einem einzigen großen Verbände auf-
treten und in kantonalen und eidgenössischen Angelegenheiten
ihre Stimmen abgeben, namentlich wenn es sich um Gesetze

und Verordnungen handelt die in Beratung liegen oder von
denen man eine Umgestaltung wünscht und die speziell das
Gewerbe und den Handwerkerstand betreffen.

Als Arbeitsprogramm für den zu gründenden Verband
stellt er auf:

1. Schaffung eines kantonalen Gewerbegesetzes.
2. Regelung der Lehrlingsfrage in Bezug auf Besuch

der Handwerker- oder Fortbildungsschule und die

Lehrlingsprüfungen.
3. Umgestaltung des Volksschulunterrichts im Sinne bes-

seren Anschlusses desselben an die Forderungen des

praktischen Lebens.
4. Einführung von gewerbl. Schiedsgerichten.
5. Regelung des Hausierwesens im Sinne der Beschränkung

desselben.
6. Regelung des Submissionswesens.
7. Beratung und Stellungnahme beim Kranken- und

Unfallversicherungsgesetz.
Nach Anhörung des Referates beschloß die Versammlung

sich als Beztrkssektion des aarg. Gewerbeverbandes zu
konstituieren und wählte als provisorischen Vorstand die

Herren R. Hächler, Schreinermeister, Lenzburg, Furter,
Feilenhauer, Niederlenz, Zobrist, Zimmermeister, Hendschikon,

Gehrig, Schreinermeister, Ammerswyl, Seeberger, Wagner-
meister, Othmarsingen, Riniker, Mechaniker, Rupperswyl,
Renold, Schindelmacher, Staufen, Meier, Schneidermeister,
Dintikon und Gloor, Schreinermeister, Retterswyl.

51 Mann erklärten durch Unterschrift ihren Beitritt zum
Verbände. Anmeldungen in denselben nehmen die Vorstands-
Mitglieder gerne entgegen.

Zum Schlüsse ergreift das Wort Hr. Füglistaller, Stell-
Vertreter des Direktors des kantonalen Gewerbemusenms.
Er gibt Auskunft über das, was die Anstalt dem Hand-
werker sein will und sein kann, als Berater und Belehrer.
Namentlich macht er auf die reichhaltige Bibliothek des

Museums, die das Beste an Zeichnungen und Fachschriften
für die einzelnen Gewerbe besitze, was in dieser Beziehung
erhältlich sei, aufmerksam. Dieses Material stehe zu zeit-
weiser Benützung unentgeltlich zur Verfügung. Eine Anzahl
Kataloge des Gewerbemuseums wurden gegen Unterschrift
abgegeben und können solche stets bezogen werden.

Lohnkämpfe. In Basel hat die Lohnkommission der
Brauer und Küfer mit den Bierbrauereibesitzern und Direk-
toren der Aktienbrauereien über Forderungen der Arbeiter
unterhandelt und ist zu einem befriedigenden Resultat gelangt,
welches die Brauerversammlung einstimmig genehmigte. Die
neue Arbeitsordnung entspricht derjenigen von Zürich, welche
den Verhandlungen zu Grunde lag. Laut Uebereinkunft be-

steht nun der lOstündige Arbeitstag. Ferner wurde, den

Arbeitern der 1. Mai freigegeben, ein Minimallohn von 60
Franken in 12 Arbeitstagen zugebilligt, das Gratisbier per
Tag auf sechs Liter festgesetzt und die Zahlung der Ueber-
stunden auf 60 Cts. normiert. Die übrigen Streitpunkte
sind mehr untergeordneter Natur, so die Bestimmung, daß
an Sonntagen höchstens während drei Stunden gearbeitet
und die Mietzinsforderung per Monat auf Fr. 10 fixiert
werden soll. Noch unerledigt ist die Frage des Arbeits-
Nachweises und der Errichtung eines Schiedsgerichts. Sämt-
liche zehn Brauereien haben diese Bestimmungen angenommen,
so daß nun eine einheitliche Arbeitsordnung in Kraft treten
kann. Mit den basellandschaftlichen Brauereien in Oberwil,
Reinach, Allschwil und Gelterkinden, sowie mit den Mälzereien
in Basel werden auf Grund der getroffenen Uebereinkunft
noch separate Uebereinkommen abgeschlossen werden.

In Zürich hat der Fachverein der Schmiede- und Wagner--
gehilfen letzthin eine Versammlung veranstaltet, die von gegen
60 Mann besucht war. In einem längern Referat sprach
Mertens über „Unsere Forderungen und ihre Begründung".
Er verfocht die Berechtigung der von der Arbeiterschaft im
letzten Jahre aufgestellten Forderungen: lOstündige Arbeits-
zeit, Minimallohn von 40 Rp. für die Stunde und Freiheit
des Gesellen, Kost und Logis beim Meister zu nehmen oder

nicht. Nach einer wenig belebten Diskussion beschloß die

Versammlung mit 37 gegen 2 Stimmen, mit jenen For-
derungen auch in diesem Frühjahr wieder in eine Lohnbe-
wegung einzutreten.

Elektrotechnische Rundschau.
Die Aktiengesellschaft des Elektrizitätswerkes Wynau

ist jetzt definitiv konstituiert. Aktien- und Obligationenkapital
betragen je 1 ^/z Millionen Franken. Der Verwaltungsrat
wurde bestellt aus den HH. : Bankier Sarasin, Nationalrat
Bangerter, Bankier Richter und Ober-Jngenieur Breul.

Elektrische Ventilatoren. Die Ventilation des großen
Saales der neuen Tonhalle Zürich wird mittelst elektrischen Ven-
tilatoren erfolgen.

Die Elektrizitätsgesellschaft Baden in Baden hat ihren
Verwaltungsrat wie folgt bestellt: L. Th. Pfister in Baden,
Präsident; Walter Boveri in Baden, Vizepräsident; Emil
Baldinger in Baden; Joh. Weber, Bierbrauer, in Baden;
G. Anner, Stadtrat, in Baden; Rob. Moser, Stadtrat, in
Baden; C. Pfister, Stadtammann, in Baden.

Verschiedenes.

ff Emil Borbach, Möbelfabrikant in Meilen ist am
23. Februar, erst 43 Jahre alt, nach längerem Leiden ge-
storben.
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